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 Veröffentlicht am 20.01.1993

Index

41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1972 §3;

MeldeG 1991 §1 Abs1;

MeldeG 1991 §15 Abs2;

MeldeG 1991 §4 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 92/01/0779

Rechtssatz

Das Gesetz stellt sowohl betre end das "Nehmen einer Unterkunft" als auch betr "Aufgabe einer Unterkunft" auf den

objektiven Tatbestand ab und hat somit die Meldep icht in beiden Fällen völlig unabhängig vom Grund der Aufgabe

der Wohnung oder der Unterkunftnahme statuiert; selbst eine unter Zwang od Gewaltanwendung erfolgte Aufgabe

der Unterkunft begründet somit die im Gesetz festgelegte Meldepflicht (Hinweis E 22.9.1982, 82/01/0108, 0109).
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